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1. Einführung 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte, liebe Mitglieder des Kirchengemeinderats,  
liebe Kirchenpfleger*innen, 
liebe Pfarramtssekretär*innen, 
 
ein Wechsel im Pfarramt ist in der Landeskirche zwar die Regel und verläuft auch in einem  
klar geordneten Verfahren, doch bringt er für Sie, die Verantwortlichen auf der örtlichen 
Ebene, eine Vielzahl von Überlegungen, Entscheidungen und Aufgaben mit sich. 
 
Im Vordergrund stehen zunächst Fragen des Abschieds und der Vorbereitung des 
Übergangs, dann Fragen zur Überbrückung der vakanten Zeit. Nicht zuletzt geht es natürlich 
um die Planung des Wiederbesetzungsverfahrens. Für alle diese Themen und 
Fragestellungen haben wir Ihnen hier wichtige Informationen, Vorlagen und Hinweise 
zusammengestellt.   
 
An vielen Stellen dieser Arbeitshilfe wird auf Texte im „Handbuch für 
Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 2019“ verwiesen; dort finden Sie die 
einschlägigen Gesetzestexte, wie das Pfarrstellenbesetzungsgesetz oder die 
Kirchengemeindeordnung und auch weitere praxisrelevante Hinweise für die Gestaltung der 
Aufgaben während der vakanten Zeit und zur Vorbereitung derselben.  
 
Diese Arbeitshilfe finden Sie auch auf unserer Homepage. So können Sie einzelne Texte 
und Kopiervorlagen herunterladen und nach Bedarf weiterbearbeiten. 
 
 
 
 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an uns wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Hans-Martin Härter 
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2. Das Besetzungsverfahren

2. Das Besetzungsverfahren

„Wird eine Pfarrstelle …frei, so wird sie vom Oberkirchenrat zur Bewerbung ausgeschrieben.“ § 1 
Pfarrstellenbesetzungsgesetz (s. KGR-Handbuch S. 431)

„Bei der Besetzung sind die Belange der Gemeinde, des Kirchenbezirks, der Landeskirche und der 
Pfarrerinnen und Pfarrer zu berücksichtigen“ 
§ 2 Pfarrstellenbesetzungsgesetz (s. KGR-Handbuch S. 434)

Die Besetzung einer Pfarrstelle erfolgt nach den im Pfarrstellenbesetzungsgesetz festgelegten 
Regelungen. Aus den beiden oben zitierten Paragraphen ergibt sich, dass dieses Verfahren sich von 
den üblichen Stellenbesetzungen im kirchengemeindlichen Bereich unterscheidet. In dem 
Zusammenspiel der verschiedenen Interessen und Belange ist vieles klar geregelt und funktioniert seit 
langer Zeit sehr verlässlich, anderes muss sich in jedem einzelnen Verfahren zusammenfinden mit dem 
Ziel, für alle Beteiligten zu einer guten Lösung zu kommen. 

Das Pfarrstellenbesetzungsgesetz mit Ausführungsverordnung ist im KGR-Handbuch auf den Seiten 431 
- 444 abgedruckt.

2.1. Der Ablauf im Überblick 
Pfarrstelle ist bereits vakant oder wird es demnächst: 

Thematik kann frühzeitig gegenüber Dekan*in angesprochen werden.
Bitte rechtzeitig klären, ob eine aktuelle, vom OKR genehmigte Geschäftsordnung für die 

Kirchengemeinde vorliegt.
 

Einleitung der Wiederbesetzung durch  OKR (= Beauftragung der Prälat*in mit ders.) 
 

Wiederbesetzungssitzung (zuständig: Prälat*in)
Zur Vorbereitung der Sitzung:

Terminabsprache mit dem/der Prälat*in
Zeitnahe Übersendung eines Entwurfs des Ausschreibungstextes, der aktuellen Geschäftsordnung 

und einer Adressliste der Mitglieder des Besetzungsgremiums an die Prälatur
In der Sitzung:

Erklärung zum Wahlverfahren (Benennung oder Wahl), Besprechung und Feststellung des 
Ausschreibungstextes

 
ca. 5-6 Wochen nach der Wiederbesetzungssitzung: 

Ausschreibung der Pfarrstelle in a&b  
die Zeitschrift a&b („Für Arbeit und Besinnung“) erreicht regelmäßig jedes Pfarramt 
Ausschreibungen jeweils zum 15. eines Monats, außer im August und Dezember 

 
Interessent*innen führen erste Informationsgespräche: mit den in der Ausschreibung genannten 

Ansprechpersonen vor Ort, mit OKR, Dekan*in, Prälat*in
(wichtig zu bedenken: Pfarrhaus- bzw. Wohnungsfrage!)

 
3-wöchige Bewerbungsfrist

Ausnahme: Ausschreibung mit verkürzter (14tg.) Bewerbungsfrist

 
Eingang von Bewerbungen im OKR

Referat 3.1 sichtet Bewerbungen und erstellt einen Wahlvorschlag für die 
Personalkommission des Kollegiums
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2. Das Besetzungsverfahren

„Wird eine Pfarrstelle …frei, so wird sie vom Oberkirchenrat zur Bewerbung ausgeschrieben.“
§ 1 Pfarrstellenbesetzungsgesetz (s. KGR-Handbuch S. 431)

„Bei der Besetzung sind die Belange der Gemeinde, des Kirchenbezirks, der Landeskirche und 
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Regelungen. Aus den beiden oben zitierten Paragraphen ergibt sich, dass dieses Verfahren sich 
von den üblichen Stellenbesetzungen im kirchengemeindlichen Bereich unterscheidet. In dem
Zusammenspiel der verschiedenen Interessen und Belange ist vieles klar geregelt und 
funktioniert seit langer Zeit sehr verlässlich, anderes muss sich in jedem einzelnen Verfahren 
zusammenfinden mit dem Ziel, für alle Beteiligten zu einer guten Lösung zu kommen.

Das Pfarrstellenbesetzungsgesetz mit Ausführungsverordnung ist im KGR-Handbuch auf den 
Seiten 431 - 444 abgedruckt.

2.1. Der Ablauf im Überblick
Pfarrstelle ist bereits vakant oder wird es demnächst:

Nehmen Sie frühzeitig mit dem Dekan/der Dekanin Kontakt auf.


Einleitung der Wiederbesetzung durch den OKR (d.h. Beauftragung der Prälatin/des Prälaten
mit der Terminierung der Wiederbesetzungssitzung)



Vor der Wiederbesetzungssitzung zu klären:
• Zusammensetzung des Besetzungsgremiums 

• Entwurf eines Ausschreibungstextes 

Wiederbesetzungssitzung
Die wichtigsten Inhalte:

• Erklärungen zum Verfahren (Benennungs- oder Wahlverfahren)
• Beschluss zum Ausschreibungstext

• Entscheidung über ggfs. zweite Ausschreibung


Ca. 5-6 Wochen nach der Wiederbesetzungssitzung:
Ausschreibung der Pfarrstelle in a&b

die Zeitschrift a&b („Für Arbeit und Besinnung“) erreicht regelmäßig jedes Pfarramt
Ausschreibungen jeweils zum 1. und 15. eines Monats, außer im August und Dezember



3-wöchige Bewerbungsfrist


Während dieser drei Wochen:
Die Interessentinnen/Interessenten führen erste Informationsgespräche

mit den in der Ausschreibung genannten Ansprechpersonen vor Ort, (i.d.R. mit den
Vorsitzenden des Besetzungsgremiums, aber auch mit OKR, Dekanin/Dekan, Prälatin/Prälat

3

2. Das Besetzungsverfahren

Personalkommission des Kollegiums berät und beschließt die Wahl- und 
Benennungsvorschläge (1 x monatlich)



Evtl. Absage an Bewerber*innen 
und ggfs. 14tägige Einspruchsfrist

 

Nach Ablauf der Frist Weiterleitung des Vorschlags an das Besetzungsgremium 
und an die Bewerber*innen 

Eröffnungssitzung (Sichtung der Bewerbungen)   


Kontaktaufnahme durch Besetzungsgremium mit den Bewerber*innen  
Gottesdienst-Besuch(e) mit anschließendem Kennenlerngespräch 

(≠ Bewerbungsgespräch) 
Fristen: 

bei Benennungsverfahren mit einem/r Bewerber*in 4 Wochen
bei Wahlverfahren mit mehreren Bewerber*innen 8 Wochen

(Frist kann auf Antrag verlängert werden) 


Wahlsitzung 
Bewerbungsgespräche mit allen Bewerber*innen und Wahl an einem Termin 

Wichtig: absolute Mehrheit erforderlich 
(es zählt die Mehrheit der Mitglieder des Besetzungsgremiums, nicht nur der Anwesenden) 

 

Information der Bewerber*innen über das Ergebnis der Wahl durch die Vorsitzenden 
noch am Wahlabend 

 

Mitteilung des Ergebnisses an den OKR (über den Dienstweg)
 

In Absprache mit Bewerber*in Veröffentichung des Wahlergebnisses


OKR überprüft Protokoll 
 

Festlegung des Datums des Dienstantritts und der Investitur 
(OKR - beteiligte Dekan*innen - Bewerber*in - Besetzungsgremium)



Geschafft! Aufzug der neuen Pfarrer*in und Investitur

3
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2.2. Das Besetzungsgremium 
Das Besetzungsgremium setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Kirchengemeinderats, 
einer/einem Vertreter*in des Kirchenbezirks und ggfs. einer/einem Vertreter*in der 
Gesamtkirchengemeinde (siehe auch KGR-Handbuch S. 437 – Ziff. 9 Auf. VO z. Pf St BG).  
Zu seiner ersten Sitzung tritt das Besetzungsgremium auf Einladung und unter Vorsitz des 
Prälaten/der Prälatin zusammen. Für die Leitung der weiteren Sitzungen wählt das Gremium eine 
Vorsitzende/einen Vorsitzenden sowie eine Schriftführerin/einen Schriftführer. Die dem KGR 
angehörenden Pfarrerinnen und Pfarrer nehmen an der ersten Sitzung des Besetzungsgremiums 
nicht teil. Der Prälat/die Prälatin führt mit ihnen ein eigenes Gespräch.  

Die erste wichtige Aufgabe des Besetzungsgremiums ist die Vorbereitung einer Ausschreibung. 

2.3. Kriterien des Besetzungsgremiums für die Wahl 
Folgende Fragen können zu Kriterien führen: 

• Braucht die Gemeinde jetzt eine Pfarrerin, einen Pfarrer, die/der andere Schwerpunkte
setzt, oder sollte vor allem die Kontinuität der seitherigen Arbeit gewahrt bleiben?

• Braucht die Gemeinde nach Veränderungsprozessen und Auseinandersetzungen
Beruhigung und Ausgleich?

• Braucht die Gemeinde frischen Wind, Innovation und Aufbruch?
• Braucht die Gemeinde eine Pfarrerin/einen Pfarrer, die/der die Aufmerksamkeit auf

bestimmte Gruppen und Themen in und außerhalb der Gemeinde richtet?
• Braucht die Zusammenarbeit mit benachbarten Gemeinden eine Persönlichkeit mit

besonderen Kompetenzen und Erfahrungen in Kooperations- oder Fusionsprozessen?

2.4. Die Ausschreibung 
Ein Erstentwurf des Ausschreibungstextes sollte idealerweise bei der Wiederbesetzungs-
sitzung vorliegen.  

Folgende Elemente soll die Ausschreibung der Pfarrstelle enthalten: 
• Eine Beschreibung der Kirchengemeinde mit den wesentlichen Aktivitäten und Angaben

zu besonderen Bedürfnissen und Schwerpunkten der Gemeinde bzw. ihren Erwartungen
an die neue Pfarrerin/den neuen Pfarrer

• Angaben über den Dienstauftrag (evtl. mit Hinweis auf eine bestehende
Geschäftsordnung für das Pfarramt)

• Eine kurze Charakterisierung der bürgerlichen Gemeinde (Einwohnerzahl, Lage,
Bevölkerungsstruktur, wirtschaftliche und kulturelle Verhälnisse...)

• Wohn- und Schulverhältnisse
Gemeinsam mit der Prälatin/dem Prälaten wird dann in der ersten Sitzung des 
Besetzungsgremiums die Endredaktion vorgenommen und dem Oberkirchenrat zur Prüfung und 
Veröffentlichung weitergeleitet.  
Vakante Pfarrstellen werden in der Zeitschrift „FÜR ARBEIT UND BESINNUNG“ (a&b), die alle 
Pfarrämter bekommen, ausgeschrieben. Eine Übersicht über die freiwerdenden Stellen findet 
sich im Internetauftritt des Oberkirchenrats. Dort wird auch darüber informiert, wann die Stelle 
ausgeschrieben wird. http://www.oberkirchenrat.de/d4/seite.htm     
(siehe auch Pkt. 5.10 Anleitung zur Erstellung eines Ausschreibungstextes) 

2.5. Wahl- oder Benennungsverfahren 
Eine Pfarrstelle kann entweder im Benennungsverfahren oder im Wahlverfahren ausgeschrieben 
werden. Im Pfarrstellenbesetzungsgesetz § 2 ist festgelegt, wann ein Benennungsverfahren 
stattfindet und wann ein Wahlverfahren möglich ist (s. KGR Handbuch S. 434 ff).  
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Folgende Fragen können zu Kriterien führen: 

• Braucht die Gemeinde jetzt eine Pfarrerin, einen Pfarrer, die/der andere Schwerpunkte 
setzt, oder sollte vor allem die Kontinuität der seitherigen Arbeit gewahrt bleiben? 

• Braucht die Gemeinde nach Veränderungsprozessen und Auseinandersetzungen 
Beruhigung und Ausgleich? 

• Braucht die Gemeinde frischen Wind, Innovation und Aufbruch? 
• Braucht die Gemeinde eine Pfarrerin/einen Pfarrer, die/der die Aufmerksamkeit auf 

bestimmte Gruppen und Themen in und außerhalb der Gemeinde richtet? 
• Braucht die Zusammenarbeit mit benachbarten Gemeinden eine Persönlichkeit mit 
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• Eine kurze Charakterisierung der bürgerlichen Gemeinde (Einwohnerzahl, Lage, 
Bevölkerungsstruktur, wirtschaftliche und kulturelle Verhälnisse...) 

• Wohn- und Schulverhältnisse 
Gemeinsam mit der Prälatin/dem Prälaten wird dann in der ersten Sitzung des 
Besetzungsgremiums die Endredaktion vorgenommen und dem Oberkirchenrat zur Prüfung und 
Veröffentlichung weitergeleitet.  
Vakante Pfarrstellen werden in der Zeitschrift „FÜR ARBEIT UND BESINNUNG“ (a&b), die alle 
Pfarrämter bekommen, ausgeschrieben. Eine Übersicht über die freiwerdenden Stellen findet 
sich im Internetauftritt des Oberkirchenrats. Dort wird auch darüber informiert, wann die Stelle 
ausgeschrieben wird. http://www.oberkirchenrat.de/d4/seite.htm     
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werden. Im Pfarrstellenbesetzungsgesetz § 2 ist festgelegt, wann ein Benennungsverfahren 
stattfindet und wann ein Wahlverfahren möglich ist (s. KGR Handbuch S. 434 ff).  
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2.    Das Besetzungsverfahren 

Ist die zurückliegende Besetzung der Pfarrstelle im Benennungsverfahren erfolgt, so kann die 
darauffolgende Besetzung nach dem Wahlverfahren erfolgen. 
Ein Wahlverfahren kommt nur dann zustande, wenn während der Ausschreibungsfrist einer im 
Wahlverfahren ausgeschriebenen Pfarrstelle mehrere in Betracht kommende Bewerbungen 
eingehen. Der Oberkirchenrat wird dann dem Besetzungsgremium einen Wahlvorschlag mit zwei 
oder drei Bewerberinnen/Bewerbern unterbreiten.  
Kommen weitere Bewerberinnen oder Bewerber für die Stelle in Betracht, so werden diese, wenn 
sie einverstanden sind, dem Besetzungsgremium bekanntgemacht; dieses kann eine oder einen 
von ihnen dem Wahlvorschlag hinzufügen. Zur Abwicklung des Wahlverfahrens hat das 
Besetzungsgremium bis zu zwei Monate Zeit. Näheres zu dieser Regelung findet sich im 
Pfarrstellenbesetzungsgesetz § 2 (KGR-Handbuch S. 434) 
 
2.6. Die Bewerbungen 
 
2.6.1. Kontaktaufnahme und Information 
Wenn eine Pfarrstelle ausgeschrieben ist, können sich Interessent*innen innerhalb von drei 
Wochen um die Stelle bewerben. Zuvor können sie sich anhand der Pfarrstellenausschreibung 
und durch persönliche Gespräche vor Ort informieren und im Personaldezernat des 
Oberkirchenrats beraten lassen. Das Protokoll der Wiederbesetzungssitzung (1. Sitzung mit der 
Prälatin/dem Prälaten) kann von den Bewerber*innen im Personaldezernat des Oberkirchenrats, 
in der Prälatur und im Dekanatamt eingesehen werden. Da in diesem Stadium noch nicht 
bekannt ist, welche Bewerbungen eingehen werden und welche weiteren Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen sind, ist darauf zu achten, dass keine Absprachen oder Vorentscheidungen 
getroffen werden, bevor im Oberkirchenrat über den Wahlvorschlag oder die Benennung 
entschieden ist. Das Verfahren muss in diesem Stadium offenbleiben. 
 
2.6.2. Die Bewerbung 
Die Bewerbungen sind mit einem Personalbogen über das für die Bewerberin/den Bewerber 
zuständige Dekanatamt an den Oberkirchenrat zu richten. Der Personalborgen enthält auf der 
Rückseite Angaben über den beruflichen Werdegang des Bewerbers/der Bewerberin, über die 
bisherigen Schwerpunkte und über die Motivation zur Bewerbung.  Zusätzliche Information über 
die Person der Bewerberin/des Bewerbers können bei einem persönlichen Gespräch, das der 
Entscheidung vorangeht, eingeholt werden.  
 
2.6.3. Der Entscheidungsprozess im Oberkirchenrat 
Der Oberkirchenrat entscheidet, welche Bewerberinnen oder Bewerber für eine Pfarrstelle in  
Betracht kommen und wer in den Wahlvorschlag aufgenommen oder benannt wird. Da 
Personalentscheidungen aus Gründen des Personenschutzes vertraulich zu behandeln sind, 
kann in vielen Fällen über die Gründe, die zu einem Wahlvorschlag oder einer Benennung 
geführt haben, keine weitere Auskunft gegeben werden.  
Grundlagen für die Entscheidung des Oberkirchenrats sind das Protokoll der 
Wiederbesetzungssitzung und die eingegangenen Bewerbungen. Vor allem durch die Prälatin 
oder den Prälaten ist gewährleistet, dass der Oberkirchenrat über die einzelnen Gemeinden und 
die Pfarrerschaft einen aktuellen Kenntnisstand hat. Für geschäftsführende Pfarrstellen in 
größeren Gemeinden mit einer oder mehreren weiteren Pfarrstellen gilt die Regel, dass 
Pfarrerinnen oder Pfarrer vorgeschlagen werden, die bereits eine ständige Stelle versehen 
haben. Solche Stellen erfordern größere Erfahrung in Personalführung und Verwaltung, um die 
Gesamtverantwortung übernehmen zu können.  
 
 
 

5



 

 
6 

 

2.  Das Besetzungsverfahren 

2.7. Das Kontaktgespräch 
Der Wahlsitzung wird in aller Regel eine erste Begegnung des Besetzungsgremiums mit dem 
Bewerber/der Bewerberin, wenn möglich im Rahmen eines Gottesdienstes vorausgehen. Im 
Anschluss an den Gottesdienst kann ein persönliches Kontaktgespräch verabredet werden. 
 
Anregungen für das Kontaktgespräch: 

• Nehmen Sie Rücksicht auf die Gemeinde, die Sie besuchen. Noch ist es ihre Pfarrerin, ihr 
Pfarrer und die Gemeindeglieder wissen möglicherweise noch nichts von einem 
beabsichtigten Wechsel. 

• Das Gespräch sollte in einem geschützten Rahmen und nicht unter Zeitdruck stattfinden. 
• Versuchen Sie an Beobachtungen beim Gottesdienst und ggfs. Gedanken aus der 

Predigt anzuknüpfen. 
• Vermeiden Sie, dass das Gespräch die Form eines Verhörs oder gar einer 

Glaubensprüfung annimmt. 
• Zeigen Sie Interesse an der Bewerberin/dem Bewerber. 
• Erzählen Sie auch etwas aus Ihrer Gemeinde. 

 
2.8. Die Wahlsitzung / Das Bewerbungsgespräch 
Die folgende Grundstruktur für ein Bewerbungsgespräch sollte je nach Situation und Bedarf 
angepasst bzw. ergänzt werden.  
Unabdingbar ist es, dass Sie sich vor der Begegnung noch einmal absprechen, im Blick auf das, 
was Ihnen aufgrund der Überlegungen zum Ausschreibungstext, der entwickelten Kriterien und 
Ihren bisherigen Eindrücken (Gottesdienstbesuch/Kontaktgespräch) besonders wichtig ist. Sie 
können auch verabreden, dass verschiedene Mitglieder mit Fragen zu Wort kommen. Eröffnet 
und geleitet wird das Gespräch von dem/der Vorsitzenden des Besetzungsgremiums. 
 
Phase A: Der Gesprächsbeginn 
Ein Vorstellungsgespräch bedeutet für den Bewerber/die Bewerberin zunächst Anspannung und 
Stress. Nehmen Sie die Spannung aus der Situation, in dem Sie etwas ‚Smalltalk‘ machen z.B. 
über das Wetter oder wie die Anreise war. 
Machen Sie eine kurze Vorstellungsrunde aller anwesenden Mitglieder des Besetzungsgremiums 
und leiten Sie dann über zum geplanten Gesprächsverlauf. Weisen Sie darauf hin, dass alle 
Informationen vertraulich behandelt werden. 
 
Phase B: Vorstellung der Bewerberin/des Bewerbers 
Geben Sie dem Bewerber/der Bewerberin Gelegenheit eventuell vorhandene Frage an das 
Besetzungsgremium zu richten. 
Bitten Sie die Bewerberin/den Bewerber etwas von sich zu erzählen, von seinem/ihrem Lebenslauf, 
den bisherigen beruflichen Stationen und der Motivation, sich auf Ihre Pfarrstelle zu bewerben. Legen 
Sie die jeweils zur Verfügung stehende Zeit im Vorfeld fest. 
 
Phase C: Fragen des Besetzungsgremiums 
Wenn Sie zu Beginn mit Ihren Fragen anknüpfen an die Vorstellung oder an bei den bisherigen 
Kontakten Erlebtes, signalisiert das Ihr besonderes Interesse an der Person und an den 
Erfahrungen der Bewerberin/des Bewerbers. 
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2.    Das Besetzungsverfahren 

Einige Beispielfragen: 

Persönliches: 
• Was hatte den größten Einfluss auf Ihre Entscheidung, Pfarrerin/Pfarrer zu werden? 
• Wo sehen Sie ihre besonderen Fähigkeiten und Stärken? 
• Womit verbringen Sie Ihre Freizeit? 

 
Berufliche Entwicklung: 

• Welche beruflichen Erfahrungen haben Sie am meisten geprägt? 
• Was ist Ihnen in Ihrer bisherigen Tätigkeit als Pfarrerin/Pfarrer besonders wichtig 

gewesen? 
• Wie haben Sie an Ihren bisherigen Stationen die gemeinsame Leitungsverantwortung im 

Kirchengemeinderat erlebt? 
Gemeinde: 

• Was hat Sie bewogen, sich gerade auf unsere Pfarrstelle zu bewerben? 
• Was bedeutet es für Sie und ggfs. Ihre Familie, im Pfarrhaus zu leben? 
• Was läge Ihnen in der ersten Phase Ihrer Tätigkeit in unserer Gemeinde besonders am 

Herzen? 
 
Phase D: Fragen des Bewerbers/der Bewerberin 
Wenn alle Fragen geklärt sind, folgt die Information an die Bewerberin/den Bewerber über das 
weitere Procedere sowie der Dank und die Verabschiedung. 
 
Phase E: Abschluss: Die Entscheidungsfindung 
Einige Hinweise: 

• Nutzen Sie die Vielfalt der Beteiligten und die Unterschiedlichkeit der Beobachtungen. 
Jeder Mensch nimmt auf seine Art wahr. D.h. verschiedene Personen sehen im 
Bewerbungsgespräch unterschiedliche Aspekte. 
 

• Tauschen Sie möglichst alle in einem ersten Schritt ohne Wertung Ihre Beobachtungen 
aus und bewerten Sie in einem zweiten Schritt die Beobachtungen anhand der vorab 
festgelegten Kriterien und Fragestellungen. 
 

• Vermeiden Sie eine frühzeitige Festlegung. Was Sie spontan als Nachteil empfinden, 
könnte sich im Blick auf bestimmte Gruppen und zukünftige Aufgabenstellungen in Ihrer 
Gemeinde als Vorteil erweisen. 
 

• Halten Sie Ihre Entscheidung bis zur Abstimmung offen. 
 
2.9. Die Entscheidung 
Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der stimmberechtigten Mitglieder des 
Besetzungsgremiums erhält. In diesem Fall ist im Unterschied zu den meisten anderen 
Entscheidungen im Kirchengemeinderat die absolute Mehrheit erforderlich. Es zählen nicht nur 
die Stimmen der Anwesenden. 
Möglichst noch am Wahlabend wird die Bewerberin/der Bewerber über das Ergebnis der Wahl 
durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Besetzungsgremiums informiert. 
Am Folgetag wird das Ergebnis an den Oberkirchenrat übermittelt, telefonisch oder per E-Mail 
und schriftlich über das Protokoll der Wahlsitzung. 
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3.  Planung des Übergangs 

3.   Planung des Übergangs 
 
3.1. Gottesdienst 
Kirchengemeinderat und Pfarrer/Pfarrerin haben gemeinsam Verantwortung dafür, „dass das 
Wort Gottes verkündigt wird“ (Kirchengemeindeordnung § 16, siehe auch Handbuch für 
Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 2019, S. 63.67f.). Während einer Vakatur 
fällt dem KGR und dem Dekanatamt bzw. der von diesem eingesetzten pfarramtlichen Vertretung 
die Aufgabe zu, sicherzustellen, dass weiterhin Gottesdienste stattfinden.  
 
Nachbarpfarrer*innen, Pfarrer*innen auf Sonderpfarrstellen ohne festen Predigtauftrag, 
Prädikanten*innen sowie Ruhestandspfarrer*innen können angefragt werden. Wenn in Ihrem 
Bezirk der Einsatz der Prädikanten*innen durch das Dekanatamt geregelt wird, sind die Anfragen 
dorthin zu richten. Andernfalls erhalten Sie dort oder beim/bei der Bezirksprädikantenpfarrer*in 
eine Übersicht über die Personen, die für den Prädikantendienst angefragt werden können. Diese 
Liste gibt auch Auskunft darüber, welche/r Prädikant*in die Sakramentsbevollmächtigung für 
Taufe und Abendmahl besitzt. 
 
Die Fahrtkosten für auswärtige Prediger/Predigerinnen werden nach der üblichen 
Fahrtkostenregelung abgerechnet (pro km 0,35 €). Prädikanten*innen rechnen ihre Fahrtkosten 
direkt mit dem Kirchenbezirk ab. 
 
Die Gottesdienstvertretungen sollen für einen längeren Zeitraum im Voraus geplant werden. Es 
empfehlen sich drei bis sechs Monate. Änderungen der in der Kirchengemeinde üblichen 
Gottesdienstzeiten sollen während der Vakatur möglichst vermieden werden. Ist eine solche 
dennoch unumgänglich, sollte sie möglichst nicht sonntäglich wechseln und sie sollte der 
Gemeinde gut kommuniziert werden. Niemand soll sonntags versehentlich zur falschen Zeit 
kommen.   
Was wichtig ist: 

Gottesdienst im Notfall – wenn die Vertretung nicht klappt (z.B. wegen plötzlicher Krankheit der 
Vertretungskraft, Glatteis, …): 

Der/die Mesner*in sollte die Telefonnummer der Gastprediger*innen haben (und umgekehrt!), 
damit telefonisch auch am Sonntagmorgen noch über einen kurzfristigen Ausfall informiert 
werden kann. 

Jedes KGR-Mitglied, Mesner*in und Organist*in sollten wissen, dass sie im Notfall den 
Gottesdienst anhand folgender Hilfsmittel, die in der Sakristei ausliegen, leiten können:  

- ausformulierte Liturgie inkl. Gebete: Die Liturgie folgt der Form Ausgeformte Liturgie – 
Predigtgottesdienst (S. 54–59 im Gottesdienstbuch „Predigtgottesdienst und Abendmahl“). 
Entweder liegt dieses Gottesdienstbuch griffbereit in der Sakristei aus. Oder die entsprechenden 
Seiten werden kopiert und in ein schwarzes Ringbuch eingeheftet, das dann von der 
Vertretungsperson verwendet wird. 
- Die Lieder werden gesungen wie im Vorfeld mit dem/der Organist*in abgesprochen. 
- Der aufgesteckte Psalm wird gebetet. 
- Die im Vorfeld mitgeteilte Schriftlesung wird gewählt. Sie wird vom eingeteilten KGR-Mitglied 
vorgetragen. 
- Als Predigt kann die Textbesinnung im Evang. Gemeindeblatt zum jeweiligen Sonntag  
oder eine der beiden Predigtvorlagen für Prädikanten (Abonnement übers 
Landesprädikantenpfarramt, s.u.) gehalten werden. Sorgen Sie dafür, dass eins von beidem 
immer bereitliegt. 

8



 

 
8 

 

3.  Planung des Übergangs 

3.   Planung des Übergangs 
 
3.1. Gottesdienst 
Kirchengemeinderat und Pfarrer/Pfarrerin haben gemeinsam Verantwortung dafür, „dass das 
Wort Gottes verkündigt wird“ (Kirchengemeindeordnung § 16, siehe auch Handbuch für 
Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 2019, S. 63.67f.). Während einer Vakatur 
fällt dem KGR und dem Dekanatamt bzw. der von diesem eingesetzten pfarramtlichen Vertretung 
die Aufgabe zu, sicherzustellen, dass weiterhin Gottesdienste stattfinden.  
 
Nachbarpfarrer*innen, Pfarrer*innen auf Sonderpfarrstellen ohne festen Predigtauftrag, 
Prädikanten*innen sowie Ruhestandspfarrer*innen können angefragt werden. Wenn in Ihrem 
Bezirk der Einsatz der Prädikanten*innen durch das Dekanatamt geregelt wird, sind die Anfragen 
dorthin zu richten. Andernfalls erhalten Sie dort oder beim/bei der Bezirksprädikantenpfarrer*in 
eine Übersicht über die Personen, die für den Prädikantendienst angefragt werden können. Diese 
Liste gibt auch Auskunft darüber, welche/r Prädikant*in die Sakramentsbevollmächtigung für 
Taufe und Abendmahl besitzt. 
 
Die Fahrtkosten für auswärtige Prediger/Predigerinnen werden nach der üblichen 
Fahrtkostenregelung abgerechnet (pro km 0,35 €). Prädikanten*innen rechnen ihre Fahrtkosten 
direkt mit dem Kirchenbezirk ab. 
 
Die Gottesdienstvertretungen sollen für einen längeren Zeitraum im Voraus geplant werden. Es 
empfehlen sich drei bis sechs Monate. Änderungen der in der Kirchengemeinde üblichen 
Gottesdienstzeiten sollen während der Vakatur möglichst vermieden werden. Ist eine solche 
dennoch unumgänglich, sollte sie möglichst nicht sonntäglich wechseln und sie sollte der 
Gemeinde gut kommuniziert werden. Niemand soll sonntags versehentlich zur falschen Zeit 
kommen.   
Was wichtig ist: 

Gottesdienst im Notfall – wenn die Vertretung nicht klappt (z.B. wegen plötzlicher Krankheit der 
Vertretungskraft, Glatteis, …): 

Der/die Mesner*in sollte die Telefonnummer der Gastprediger*innen haben (und umgekehrt!), 
damit telefonisch auch am Sonntagmorgen noch über einen kurzfristigen Ausfall informiert 
werden kann. 

Jedes KGR-Mitglied, Mesner*in und Organist*in sollten wissen, dass sie im Notfall den 
Gottesdienst anhand folgender Hilfsmittel, die in der Sakristei ausliegen, leiten können:  

- ausformulierte Liturgie inkl. Gebete: Die Liturgie folgt der Form Ausgeformte Liturgie – 
Predigtgottesdienst (S. 54–59 im Gottesdienstbuch „Predigtgottesdienst und Abendmahl“). 
Entweder liegt dieses Gottesdienstbuch griffbereit in der Sakristei aus. Oder die entsprechenden 
Seiten werden kopiert und in ein schwarzes Ringbuch eingeheftet, das dann von der 
Vertretungsperson verwendet wird. 
- Die Lieder werden gesungen wie im Vorfeld mit dem/der Organist*in abgesprochen. 
- Der aufgesteckte Psalm wird gebetet. 
- Die im Vorfeld mitgeteilte Schriftlesung wird gewählt. Sie wird vom eingeteilten KGR-Mitglied 
vorgetragen. 
- Als Predigt kann die Textbesinnung im Evang. Gemeindeblatt zum jeweiligen Sonntag  
oder eine der beiden Predigtvorlagen für Prädikanten (Abonnement übers 
Landesprädikantenpfarramt, s.u.) gehalten werden. Sorgen Sie dafür, dass eins von beidem 
immer bereitliegt. 

 

 
9 

 

3.  Planung des Übergangs 

 
Im Evangelischen Gesangbuch finden Sie unter der Nummer 684 (S. 1239–1241) ebenfalls den 
Ablauf des Predigtgottesdienstes. Daran können Sie sich auch orientieren. Im Unterschied zu der 
ausgeformten Liturgie aus dem Gottesdienstbuch enthält die Fassung im Gesangbuch jedoch 
keine ausformulierten Gebete. 

Besprechen Sie im KGR in Ruhe vor, wie Sie in solch einem Ausnahmefall, der jederzeit und 
nicht nur während der Vakatur auftreten kann, verfahren. Wenn Sie sich mit einfachen 
liturgischen Übungen hierauf vorbereiten wollen, was sehr zu empfehlen ist, setzen Sie sich mit 
der Fachstelle Gottesdienst in Verbindung: fachstelle.gottesdienst@elk-wue.de. Denn wer im 
Notfall einen Gottesdienst leitet, sollte sich vorher grundsätzlich mit Lesepredigten und Liturgie 
vertraut gemacht haben. 

 
 
Empfehlungen: 
 
 
Folgende Punkte sollten geklärt sein: 
 
1. Gottesdienst-Termine (auch für Sondergottesdienste wie Familiengottesdienste, 

Ökumenische Gottesdienste, kommunale oder örtliche Anlässe, Weltgebetstag der Frauen, 
Erntebetstunden u.a.). 

2. Termine für Tauf- und Abendmahlsgottesdienste 

3. Leitung des Kindergottesdienstes 

4. Wer kümmert sich um die für den Gottesdienst notwendigen Dienste (Mesner-, Orgeldienst, 
kirchenmusikalische Gruppen, …) und trifft die notwendigen Absprachen? 

5. Wer ist für die öffentliche Bekanntgabe der Gottesdiensttermine zuständig (Gemeinde-, 
Amtsblatt, Homepage der Kirchengemeinde, Schaukasten usw.)? 

6. Wer ist für die Zusammenstellung der Abkündigungen zuständig (geplante Aktivitäten der 
Gruppen und Kreise, anstehende Kasualien, Termine und Veranstaltungen aus der amtlichen 
Post usw.)? 

7. Wer nimmt Kontakt zu den anzufragenden oder angefragten Predigtvertretungen auf und teilt 
ihnen die Adressen von Mesner*in, Organist*in und Kontaktperson für den Gottesdienst mit 
(s. Anlage Gottesdienstplan, S. Pkt. 5.12)? 

8. Die Kontaktperson (in der Regel ein Mitglied des KGR) begrüßt die Predigerin/den Prediger 
vor dem Gottesdienst und zeigt ihm/ihr die Räumlichkeiten. Sie bespricht mit der 
Vertretungsperson, ob diese sich zu Beginn des Gottesdienstes der Gemeinde selbst vorstellt 
oder ob sie gern vorgestellt werden möchte. 

9. Die Kontaktperson kann auch die Schriftlesung und die Abkündigungen übernehmen. 

10. Wer zählt das Opfer? Welche Opfer sind landeskirchlich festgelegt? (Vgl. Handbuch für 
Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 2019, S. 110, 371f). 
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3.  Planung des Übergangs 

 
 
3.2. Kasualien 
Auch während der pfarrerlosen Zeit müssen in der Gemeinde Taufen, Trauungen und 
Beerdigungen stattfinden können. In Absprache mit dem Dekanat und den Pfarrern des Distrikts 
wird ein Kasualvertretungsplan erstellt. (siehe Pkt. 5.13) 
Die Gemeindeglieder müssen wissen, wo sie eine Taufe, Trauung oder Beerdigung anmelden 
können.  
Insbesondere dem Gemeindebüro (s. auch 4.1.) kommt hier eine besondere Bedeutung im Blick 
auf eine verlässliche Information der Öffentlichkeit zu.  
 
3.3. Konfirmandenunterricht 
Vor dem Weggehen der Pfarrerin/des Pfarrers muss geregelt sein, wer die Konfirmandengruppe 
übernimmt. Diese Regelung trifft das Dekanat im Einvernehmen mit dem KGR.  
 
Wer eine Konfirmandengruppe leitet, muss eine theologische und pädagogische Ausbildung 
haben. In Frage kommen also  

- Pfarrerinnen und Pfarrer,  
- Katechetinnen und Katecheten mit der Lehrbefähigung für die Sekundarstufe 1, 
- staatl. Lehrerinnen und Lehrer, die zur Erteilung des Religionsunterrichts berechtigt sind.  

 
Bei der Übergabe der Leitung einer Konfirmandengruppe an eine andere Person muss diese 
genau informiert werden über  

- die örtlichen Verhältnisse,  
- den bisherigen pädagogischen Ansatz,  
- die unterrichtlichen Ziele, die bisher verfolgt und erreicht wurden,  
- die bisherige Konfirmanden-Elternarbeit.  

 
Erlauben es die örtlichen Verhältnisse und die Größe der Konfirmandengruppe, ist es denkbar, 
dass die Konfirmanden am Unterricht in der Nachbargemeinde teilnehmen. Allerdings muss dann 
die Versicherungsfrage und die Frage der Fahrtkosten mit der Verwaltungsstelle geklärt werden.  
 
Zur Beratung stehen das Dekanat, der Schuldekan und das „Pädagogisch-Theologische 
Zentrum" der Landeskirche zur Verfügung. E-Mail ptz@elk-wue.de, www.ptz-rpi.de 
 
3.4. Religionsunterricht 
Der Religionsunterricht ist Sache des Staates, die Kirche ist aber mitverantwortlich. Der kirchliche 
Verhandlungspartner für die Schule ist die Schuldekanin/der Schuldekan bzw. die Dekanin /der 
Dekan und nicht die örtliche Kirchengemeinde.  
 
Die Schulleiterin/der Schulleiter ist für den Einsatz der Lehrkräfte an der jeweiligen Schule 
zuständig. Den Einsatz der Lehrkräfte für den Religionsunterricht regelt die Schulleitung in 
Absprache mit dem Schuldekanat.  
 
Sobald eine Pfarrerin oder ein Pfarrer weiß, dass sie/er weggeht, verständigt sie/er die Leitung 
der Schulen, an denen sie/er Religionsunterricht hält und das Schuldekanat. Die Schule kann in 
allen Fragen, die die Gewinnung von Lehrkräften und die Gestaltung des Unterrichts betreffen, 
den Elternbeirat einschalten.  
 
Die Eltern können ihre Interessen bezüglich des Religionsunterrichts vertreten, indem der 
Elternbeirat über die Schule oder direkt mit dem Schuldekanat Kontakt aufnimmt.  
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3.5. Ehrenamt 
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Zusammenhang mit der Ehrenamtsbegleitung in Ihrer Gemeinde wichtig sind. In einem zweiten 
Schritt priorisieren Sie einzeln diese Aufgaben.  
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Aufgabe/Aktivität Weiterführen  

 
 

Eingeschränkt 
weiterführen 

Ruhen lassen 

Dankesfest für 
Ehrenamtliche X   

Geburtstagsgrüße an 
Ehrenamtliche X   

Einführungsgottesdienste 
für neue Ehrenamtliche   X 

neue Ehrenamtliche 
gewinnen  X  

…    

…    
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4.  Verwaltung 

4.   Verwaltung 
 
4.1. Das Gemeindebüro 
Damit das Gemeindebüro als Verwaltungs- und Kommunikationszentrale während einer Vakatur   
funktioniert und der Sekretär/die Sekretärin ihre Aufgaben gut erledigen kann, ist es wichtig, sie in 
die Planung und Vorbereitung mit einzubeziehen. 
 
Kirchengemeinde, Dekanatamt und der/die Stellvertreter*in im Pfarramt brauchen die Information 
über Öffnungszeiten und Kontaktdaten des Gemeindebüros. Anrufbeantworter und Homepage 
werden ggfs. auch mit diesen Informationen versehen, wenn möglich ergänzt mit Angaben zu 
Person und Kontaktdaten der Kausalvertretung. 
 
Was sollte geregelt sein bis der Pfarrer / die Pfarrerin die Gemeinde verlässt? 
 
In einem Gespräch zwischen der Pfarramtssekretärin, dem/der scheidenden Pfarrer*in und 
der/dem gewählten Vorsitzenden des Kirchengemeinderats über die aktuellen und ggfs. für die 
Vakaturzeit hinzukommenden Aufgaben sollten diese Fragen beantwortet werden: 
  
Ø Welche Aufgaben können während der Vakatur dazukommen? 
Ø Was ist in dieser Zeit nicht (mehr) Aufgabe der Sekretärin? 
Ø Welche Aufgaben des Dienstauftrags verändern sich in der Übergangszeit? 
Ø Welche Abläufe haben sich bisher bewährt? 
Ø Was muss die Pfarramtssekretärin wissen? 
Ø Welche Krisenfälle könnten eintreten, wo gibt es Beratung und Hilfe? 
 
Außerdem ist zu besprechen, wie die Zusammenarbeit zwischen Gemeindebüro und 
Weisungsbefugten gestaltet werden soll: 
 
Ø Abstimmung Regelkommunikation mit Weisungsbefugten und weiteren                

Mitarbeiter*innen 
Ø Abstimmung Informationswege, Informationsfluss (Bring- und Holschuld klären) 
 
Wenn es sich im veränderten Dienstauftrag abzeichnet, dass das Deputat der Sekretärin nicht 
ausreichen wird, sollte der Kirchengemeinderat in Abstimmung mit dem Kirchenbezirk (KBA) eine 
Deputatserhöhung veranlassen oder Mehrarbeit anordnen. Das ist vor allem bei länger 
andauernden Vakaturen häufig erforderlich. 
 
Zusätzliche Aufgaben können sein, an Pfarramt und Kirchengemeinde adressierte Briefpost 
regelmäßig zu kontrollieren (Termine, Fristen, Zahlungsziele …), zu bearbeiten oder 
weiterzuleiten (andernfalls: an ein KGR-Mitglied delegieren oder Postumleitung einrichten). 
Entsprechendes gilt für die Nachrichten des Anrufbeantworters. 
 
Nicht vergessen: Die Pfarrperson, die die Stelle verlässt, ist verpflichtet, der Sekretärin auf 
Wunsch ein Zwischenzeugnis auszustellen. 
 
Regelungen nach dem Stellenwechsel 
 
Damit es nach der Vakatur gut weitergehen kann, ist es nötig, mit dem/der neuen 
Stelleninhaber*in Grundlagen der gemeinsamen Arbeit zu verabreden. Dazu gehört: 
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4.  Verwaltung 

Ø Rollenverständnis und gegenseitige Erwartungen abstimmen 
Ø Arbeitsabläufe klären und nötige Absprachen treffen 
Ø Regeln der Zusammenarbeit vereinbaren  
Ø Dienstauftrag der Sekretärin aktualisieren 
Ø Im Haus Birkach finden regelmäßig Teamfortbildungen für Pfarrer/Pfarrerinnen und   
            Gemeindesekretär*innen, gerade auch für die Anfangszeit, statt.  
 
Informationen erhalten Sie auf der Homepage 
https://www.gemeindeentwicklung-ehrenamt.elk-wue.de/gemeindebuero/ 
 
4.2. PC im Pfarramt 
PC im Pfarramt bedeutet, dass alle Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg im Gemeindepfarrdienst und kirchenbezirksnahmen Sonderstellen (KH-Pfarramt) 
mit einheitlichen Hardwaresystemen (Laptops mit Dockingstation, Maus, Tastatur und Monitor), 
einheitlicher Softwareausstattung, und einer zentralen Datenablage und Mailanbindung 
ausgestattet werden. Die Daten werden an einem zentralen Ort, dem Rechenzentrum eines 
Dienstleisters, z.Zt. Datagroup Stuttgart, gespeichert und gesichert. Dazu wurde eine einheitliche, 
zentrale und sichere Ablage für Daten der Kirchengemeinden und Pfarrämter entsprechend der 
Archivordnung angelegt. Es wurden und werden Zugriffsrechte auf Daten durch die jeweiligen 
Amtsinhaber vergeben. Mit PC im Pfarramt wurde auch ein zentrales E-Mail-, Kalender- und 
Adresssystem eingeführt.  
Verantwortlich ist die IT Abteilung des Evang. Oberkirchenrats. 
 
Kontakt:  
Dezernat 7/Referat 7.4 – Jan Beckhoff 
Projektleiter und technische Fragen 
Telefon 0711 2149-167 
  
Ihre Ansprechpartner vor Ort können Sie ggf. auch beim Dekanatamt erfragen. 
 
Bei einem Pfarrstellenwechsel werden der gehende Pfarrer bzw. die gehende Pfarrerin die 
Hardwareausstattung und den Zugriff auf ihre persönlichen Daten und E-Mail- Adressen 
behalten.  
 
Die Berechtigungen, um auf die Daten, Funktions-Mailadresse des Pfarramts und Kalender der 
bisherigen Stelle (Pfarramt/Kirchengemeinde) zugreifen zu können, werden entzogen. Der neue 
Pfarrer/ neue Pfarrerin bringt seine Hardware und seinen Zugriff auf seine persönlichen Daten 
und E-Mail-Adressen mit und erhält die Berechtigungen auf die Daten, Funktions-Mailadresse 
und Kalender.  
 
Ähnlich verhält es sich auch, wenn ein Pfarrer/ eine Pfarrerin eine Vakaturvertretung in einer 
Kirchengemeinde übernimmt. In diesem Fall erhält der Pfarrer/ die Pfarrerin die Berechtigung auf 
die Datenablage, die Mailadresse und Kalender des Vertretungspfarramt bzw. der 
Vertretungskirchengemeinde zusätzlich zu ihren bestehenden Rechten. Die Vergabe dieser 
Berechtigungen wird über das Dekanatamt mit der Fa. Datagroup gesteuert.  
 
Die Zuweisung der neuen Berechtigung beim Stellenwechsel wird zusammen mit der Ernennung 
auf die Pfarrstelle vom Oberkirchenrat verfügt und vom Dienstleister übernommen. Es besteht 
keine Möglichkeit der Einsichtnahme in die Daten durch den Oberkirchenrat.  
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4.  Verwaltung 

 
Wenn Pfarrer oder Pfarrerinnen in den Ruhestand treten oder den Pfarrdienst innerhalb der 
Evang. Landeskirche in Württemberg verlassen, wird der überlassene PC (Hardware) wieder an 
den von der Evang. Landeskirche in Württemberg beauftragten Dienstleister zurückgegeben.  
Die Daten auf den Notebooks werden dann datenschutzrechtlich ordnungsgemäß gelöscht. Die 
Daten aus dem persönlichen Postfach und der persönlichen Ablage werden auf einem 
geeigneten Datenträger übergeben und auf den Servern gelöscht.  
 
Besondere Regelungen gelten für Pfarrerinnen und Pfarrer, die auf befristete Sonderstellen 
innerhalb der Landeskirche, auf befristete Stellen im Auslands- oder sonstigen Dienst wechseln 
oder in Mutterschutz und Erziehungszeit gehen.  
 
4.3. Digitales Gemeindemanagement 
Das Digitale Gemeindemanagement ist ein Online-Portal, das aus einer Sammlung von Open-
Source-Programmen besteht. Der Fokus liegt bei diesem Portal auf den Ehrenamtlichen in 
unserer Landeskirche, da der Bedarf hauptamtlicher Mitarbeitenden durch PC im Pfarramt meist 
schon abgedeckt ist. Sobald eine Kirchengemeinde über ihren Start informiert wurde, registrieren 
sich die Mitarbeitenden im Digitalen Gemeindemanagement und erhalten nach einer Validierung, 
die durchs Dekanatamt erfolgt, postalisch ihre Zugangsdaten. Jede registrierte Person bekommt 
eine elkw-Mailadresse.  
Angemeldeten Nutzer*innen stehen verschiedene Module zur Verfügung: 
Neben einem elkw-Postfach, das eine sichere Kommunikation gewährleistet, steht auch eine 
Dateiablage (Produkt: Seafile) zur Verfügung. Dateien können hier datenschutzkonform abgelegt, 
gemeinsam bearbeitet und mit weiteren Personen geteilt werden. Kirchengemeinden haben die 
Möglichkeit, ChurchTools als weiteres Modul zu nutzen. Mit diesem Planungs- und 
Organisationstool kann die Kirchengemeinde Veranstaltungen, Dienste, Gruppen und vieles mehr 
organisieren und zentral verwalten.  
Ziel des Digitalen Gemeindemanagement ist eine bessere Vernetzung und Organisation in der 
Kirchengemeinde, gerade im Hinblick auf die hohe Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeitenden.  
Bei allen Fragen zum Start ins Digitale Gemeindemanagement und zum Projektablauf steht die 
Projektstelle zur Verfügung.  
 
Hier die Kontaktdaten: 
gemeindemanagement@elk-wue.de  
Tel. 0711 2149-720. 
https://gemeindemanagement.elk-wue.de    
 
 
4.4. Kirchenpflege 
Anweisungsbefugnis  
Der KGR beschließt, welches seiner Mitglieder (in der Regel die/der Vorsitzende) Einnahmen 
und Ausgaben anweist. Erst durch ihre/seine Unterschrift kann die Kirchenpflegerin/der 
Kirchenpfleger die Zahlungen vornehmen (s. §§ 36 ff Haushaltsordnung). Soll eine Zahlung an 
diese Person erfolgen, muss die Anweisung von einem anderen Mitglied des KGR (vorher 
bestimmen) zusätzlich unterschrieben werden. Außerdem ist jährlich ein unvermuteter 
Kassensturz durchzuführen.  
 
Der Tagesabschluss ist von der/dem Vorsitzenden oder der/dem damit Beauftragten im 
Zeitbuch der Kirchenpflege einzusehen und zu unterschreiben (s. KGR-Handbuch 2019 online, S. 
458-30, § 46 Haushaltsordnung). 
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Haushaltsplan  
Im Herbst eines Jahres ist der Haushaltsplan für das folgende Jahr vorzubereiten. 
Das Ergebnis der Vorüberlegungen ist durch einen Protokollauszug der Verwaltungsstelle 
mitzuteilen. Diese hat die Aufgabe der Unterstützung und Beratung. Sie fertigt zusammen mit der 
Kirchenpflege und der/dem Vorsitzenden einen Entwurf. Dieser wird vom KGR beraten, wo nötig 
verändert und dann beschlossen. Bei Veränderungen ist Rücksprache mit der Verwaltungsstelle 
notwendig.  
 
Der Haushaltsplan ist vom Kirchenbezirksausschuss (KBA) zu genehmigen. Dafür werden drei 
Exemplare des Haushaltsplans in der Regel an die Verwaltungsstellen geschickt (für 
Verwaltungsstelle, Dekanat und OKR). Eine Reinschrift verbleibt bei der Kirchengemeinde (vgl. 
KGR-Handbuch S. 392 bzw. § 43 Abs. 3 KGO).  
 
Für die verschiedenen Vertretungsaufgaben können während der Vakanz die Kosten 
übernommen werden (z.B. vermehrte Fahrtkosten, Aufwand der Kontaktstellen, Telefon und 
Portokosten, Schreibarbeiten). Bitte vorher mit der Verwaltungsstelle klären! Eine Erhöhung des 
Stundendeputates bei Pfarramtssekretärinnen muss vom Kirchenbezirksausschuss genehmigt 
werden.  
 
Opferbehandlung  
Der KGR muss beschließen, wer die Opferbüchsen leert, das Opfer zählt und wo das Geld 
aufzubewahren ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Renovierung der Pfarrwohnung 
Meist ist mit dem Pfarrerwechsel auch eine Renovierung der Pfarrwohnung verbunden. Nach der 
sog. Kämmerer-Ordnung der Landeskirche ist der Kämmerer des Kirchenbezirks einzuschalten. 
Dieser vertritt die Interessen der Pfarrerschaft und ist an die Pfarrhausrichtlinien des 
Oberkirchenrats gebunden. 
 
An einer Begehung der Pfarrwohnung sollten auf jeden Fall teilnehmen: der Kämmerer, die 
Kirchenpflegerin/der Kirchenpfleger und mindestens eine Vertreterin/ein Vertreter des 
Kirchengemeinderats und der kirchlichen Verwaltungsstelle. Handelt es sich um ein in staatlicher 
Baulast stehendes Pfarrhaus, ist das zuständige staatliche Hochbauamt zu beteiligen. Bei der 
Begehung werden alle notwendigen Reparatur- und Renovierungsarbeiten festgestellt und in 

Anregungen: 
- Erstellen Sie einen Plan, an welchem Sonntag wer „Opferdienst“ hat. Sinnvoll 

ist, wenn diese Person auch die möglichen übrigen Dienste 
übernimmt.Vermerken Sie den Opferzweck auf dem Plan. 

- Geben Sie allen Beteiligten eine Kopie des Planes und legen Sie ihn in der 
Sakristei auf. 

- Kündigen Sie zweckgebundene Opfer rechtzeitig an. 

- Führen Sie diese Opfer an die zuständige Stelle ab (in der Regel an die 
Bezirksopfersammelstelle). 

- Fügen Sie eine Opferurkunde – soweit erforderlich – bei. 
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4.  Verwaltung 

einem Protokoll festgehalten, das an den Evang. Oberkirchenrat geht. Auch der 
Kirchengemeinderat erhält eine Kopie, damit ggfs. weitere Beschlüsse gefasst werden können. 
Mit zu entscheiden hat der Kirchenbezirksausschuss, die Verwaltungsstelle ist beratend beteiligt. 
Bei größeren baulichen Maßnahmen, insbesondere grundrisslichen Veränderungen empfiehlt es 
sich, die landeskirchliche Bauberatung um eine Besichtigung zu bitten. Bei 
Renovierungen/Umbau sollte auch die Energieberatung der Landeskirche konsultiert werden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6. Kirche als Dienstgeber 
Der KGR ist für die von der Kirchengemeinde angestellten Personen (Mesner*in, Organist*in, 
Raumpfleger*in usw.) der 'Arbeitgeber'. Er muss dafür sorgen, dass die Besoldungen und 
Vergütungen auf dem jeweils geltenden Stand sind (Vollzug der OKR-Erlasse); die 
Verwaltungsstelle ist immer rechtzeitig einzuschalten. Veränderungen im Personalbestand 
(Neueinstellungen und Ausscheidungen) und in den Verhältnissen der Mitarbeiter (z.B. 
Kinderzahl) müssen der Verwaltungsstelle umgehend mitgeteilt werden, damit sowohl für die/den 
Mitarbeiter*in als auch für die Gemeinde keine Nachteile entstehen.  
Auch Krankmeldungen sind sofort der Verwaltungsstelle zu melden.  
 
Übt nicht die/der Vorsitzende die Dienstaufsicht aus, ist dafür ein anderes KGR-Mitglied zu 
bestimmen; die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen eine für sie zuständige und 
verantwortliche Bezugsperson. 
 
 Vorgehen bei einer Einstellung:  
 

- Soll eine neue Stelle geschaffen werden, stellt der KGR einen Antrag an den 
Kirchenbezirksausschuss.  

- Vor jeder Anstellung und jeder Entlassung ist die Mitarbeitervertretung zu hören (siehe 
KGR-Handbuch S. 460).  

- Vor der Anstellung ist der Dienstvertrag zu entwerfen, für Mesner und Hausmeister auch 
ein Arbeitszeitermittlungsplan. Vordrucke sind bei der Verwaltungsstelle erhältlich.  

Anregungen: 
 

- Informieren Sie frühzeitig – auf dem Dienstweg – den Evang. Oberkirchenrat 
über die bevorstehende Vakanz und den Zustand des Pfarrhauses. 
 

- Bedenken Sie bei Pfarrhäusern, die in staatlicher Baulast stehen, ob eine 
Ablösung durch die Kirche empfehlenswert ist. 
 

- Sobald die Neubesetzung der Pfarrstelle entschieden ist, informieren Sie die 
Pfarrerin/den Pfarrer über den Stand der Planung. 
 

- Versuchen Sie, die Wünsche der zukünftigen Stelleninhaberin/des zukünftigen 
Stelleninhabers zu berücksichtigen. 
 

- Die Wahl der Tapeten ist in jedem Fall Sache derjenigen, die das Pfarrhaus 
nachher bewohnen werden.  
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4.  Verwaltung 

- Die Anstellung wird von der/dem Vorsitzenden vorgenommen (verlesen des 
Dienstvertrages - Verpflichtung durch Handschlag - Unterschrift).  

Bei allen Personalfragen beraten die Verwaltungsstelle und das Dekanatamt sowie die 
Mitarbeitervertretung (siehe KGR-Handbuch S. 460). Die Adresse der/des Vorsitzenden der 
Mitarbeitervertretung erfahren Sie beim Dekanat. 
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5.  Übergabe- und Checklisten 

5.   Übergabe- und Checklisten beim Wechsel im Pfarramt 
 
 
5.1. Regelmäßige Gottesdienste 
a. Hauptgottesdienst 
Kirche Uhrzeit Datum 

      

      

      

      

 
 
b. Abendmahl 
 Datum 

Abendmahl nach dem Gottesdienst  

Abendmahl im Gottesdienst  

Selbständige Abendmahlsfeiern  

Besonderheiten (z.B. alkoholfreies Abendmahl)  

 
 
c. Taufgottesdienst 
 Datum 

Hauptgottesdienst  

Eigenständiger Taufgottesdienst  

Kindergottesdienst  

Besonderheiten  

 
 
d. Kindergottesdienst 
Ort:  
Uhrzeit:  
Ungefähre Teilnehmerzahl:  
Zahl der Gruppen:  
Leitung  

 
Namen der Mitarbeitenden:  
  

 
 

Vorbereitung: Wochentag:  
 Uhrzeit:  

Ort:  
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5.  Übergabe- und Checklisten 

e. Besondere Gottesdienste 
Bezeichnung Ort Uhrzeit Ungefähre 

Teilnehmerzahl 
Abendgottesdienst    

Frühgottesdienst    

Jugendgottesdienst    

Schülergottesdienst    

Familiengottesdienst    

Weltgebetstag    

Ökumenischer Gottesdienst    

Gottesdienst im Grünen    

Passionsandachten    

Erntebetstunde    

 
 
f. Bibelstunde 

Ort 

Uhrzeit 

Wochentag 

Ungefähre Teilnehmerzahl 

 
 
g. Gottesdienstarbeitskreis 
Verantwortlich: 

Predigtvorbesprechungen: 

Ort Wochentag Uhrzeit 
   

Predigtnachbesprechungen: 

Ort Wochentag Uhrzeit 
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5.  Übergabe- und Checklisten 

5.2  Unterricht 
 

a. Vom Pfarrer / von der Pfarrerin gehaltener Religionsunterricht 
Schule Klassen Klassenlehrer*in Stundenzahl 
    
    
    
 
b. Schulen im Bereich der Gemeinde 
Schule Schulleiter*in Religionslehrer*in 

Katechet*in 
angestellt bei 

    

    

 
 

c. Schulen außerhalb der Gemeinde, die von vielen Schülern aus der Gemeinde 
besucht werden 

Schule Schulleiter/in Religionslehrer*in 
Katechet*in 

angestellt bei 

    

    

    

    

 
d. Konfirmandenunterricht 
 Ort Zeitraum Tag Uhrzeit Zahl 
Gruppe I      

Gruppe II      

Gruppe III      

      

 
 
5.3  Kirchengemeinderat 
 
Sitzungstermine Klausuren, Tagungen,  
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5.  Übergabe- und Checklisten 

a. Mitglieder des Kirchengemeinderates 
Name Anschrift Telefon Besondere 

Funktion im KGR 

   1. Vorsitzende*r 

   2. Vorsitzende*r 

   Schriftführer*in 

   Kirchenpfleger*in 

    

    

    

    

 
 

b. Ausschüsse 
Bezeichnung Vorsitz / Geschäftsführung Kontaktdaten 

   

   

   

   

 
 

 
5.4. Hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

 
Bezeichnung Name und Anschrift Telefon/E-Mail 
Gemeindeschwester   

Erzieher*innen   

Gemeindediakon*in   

Sozialpädagoge*in   

Hausmeister*in   

Jugendreferent*in   

Katechet*in   

Kirchenpfleger*in   

Kirchenchorleiter*in   

Mesner*in   

Organist*in   
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5.  Übergabe- und Checklisten 

 
5.5.3. Jugendarbeit  

 
a. Gruppen und Kreise in der Gemeinde für Kinder und Jugendliche 
Gruppen-
bezeichnung 

Raum Tag Zeit Zahl Verantw. 
Leiter*in 

Kontaktdaten 

       

       

       

       

       

       

 
 
b. Offene Angebote 
Raum Öffnungszeiten Form Verantwortlich Tel. 
     

     

 
 

5.5.4. Erwachsene und Senioren 
 

Gruppen-
bezeichnung 

Ort Tag Zeit  Zahl Verantwortl. 
Leiter*in 

Tel./ 
E-Mail 

Ehrenamts-
koordinator*innen 

      

Frauenkreis       

Männerkreis       

Familienkreis       

Missionskreis       

Gustav-Adolf-
Werk 

      

Seniorenclub       

Hauskreise       

Mutter und Kind       
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5.  Übergabe- und Checklisten 

Pfarramtssekretär*in   

Raumpfleger*in   

Sozialarbeiter*in   

Vorsitzende*r der 
Mitarbeitervertretung 

  

   

   

   

 
 
5.5. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
5.5.1. Gemeindedienst 
Gemeindebezirk Name und Anschrift Telefon/E-Mail 

   

   

   

   

 
Verteilmaterialien 
 

 

 

 
5.5.2. Besuchsdienst 
Name Anschrift Telefon/E-Mail 

   

   

   

 
Welche Zielgruppe(n) wird (werden) besucht? 
• Neuzugezogene 
• Alte 
• Kranke 
• Trauernde 
• andere Zielgruppen 
•  
Besuchsdiensttreffen zum 
Erfahrungsaustausch: 
 

jeweils am: 
Uhrzeit: 
Ort: 
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5.  Übergabe- und Checklisten 

 
5.5.3. Jugendarbeit  

 
a. Gruppen und Kreise in der Gemeinde für Kinder und Jugendliche 
Gruppen-
bezeichnung 

Raum Tag Zeit Zahl Verantw. 
Leiter*in 

Kontaktdaten 

       

       

       

       

       

       

 
 
b. Offene Angebote 
Raum Öffnungszeiten Form Verantwortlich Tel. 
     

     

 
 

5.5.4. Erwachsene und Senioren 
 

Gruppen-
bezeichnung 

Ort Tag Zeit  Zahl Verantwortl. 
Leiter*in 

Tel./ 
E-Mail 

Ehrenamts-
koordinator*innen 

      

Frauenkreis       

Männerkreis       

Familienkreis       

Missionskreis       

Gustav-Adolf-
Werk 

      

Seniorenclub       

Hauskreise       

Mutter und Kind       
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5.  Übergabe- und Checklisten 

5.8. Außenkontakte 
 

- Kirchenbezirk 
 
Bezeichnung Name und Anschrift Telefon/E-Mail 

Dekanin/Dekan   

Schuldekanin/Schuldekan   

Diakonische Bezirksstelle   

Stellvertretung im Pfarramt   

Kämmerer   

Kirchenregisteramt   

Verwaltungsstelle   

Lektor*innen im 
Kirchenbezirk  

  

Bezirksjugendpfarrer*in   

Bezirksjugendreferent*in   

Kreisbildungswerk   

Bezirkskantor/Bezirkskantorin   

Krankenhausseelsorger*in   

Sonderpfarrämter   

   

   

 
 
Dienstbesprechungen von Gemeinden, die zum Distrikt gehören 
 
Ort Teilnehmende Verantwortlich Telefon/E-Mail 
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5.  Übergabe- und Checklisten 

5.5.5. Kirchenmusik 
Bezeichnung Ort Tag Zeit  Zahl Verantwortl. 

Leiter*in 
Tel./ 
E-Mail 

Kirchenchor       

Begräbnischor       

Posaunenchor       

Kinderchor       

Jugendchor       

 
 
5.6. Öffentlichkeitsarbeit 

 
Schaukästen 
Standorte Verantwortlich 
 
 

 

 
 

 

 
Gemeindebrief 
Erscheinungstermine Redaktionskreis 
 
 

 

 
 

Weitere Bereiche Verantwortlich 
Homepage 
 

 

Kontakt zur Lokalpresse 
 

 

 
Abkündigungen im Gottesdienst 

 

 
Veröffentlichungen im bürgerlichen 
Gemeindeblatt/Amtsblatt 

 

 
 
 

 

 
 
5.7. Benutzung der kirchlichen Räume 
 
Gruppe Raum Größe So Mo Di Mi Do Fr Sa Uhrzeit 
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5.  Übergabe- und Checklisten 
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5.  Übergabe- und Checklisten 

 
Andere Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften 
 
Bezeichnung Versammlungsort Leitung Zahl ca. 
    
    
    

 
 
- Bürgerliche Gemeinde 
 

a. Bürgermeister*in bzw. Ortsvorsteher*in 
Name: 
Anschrift: 
Telefon: 
Konfession: 
Stellvertretende/r Bürgermeister*in / Ortsvorsteher*in 

 
b. Wichtige Mitglieder der Gemeinde-/Stadtverwaltung 
Name Amt 
  

  

  

 
c. Parteien/Wählergemeinschaften 
Parteiname Vorsitzende/r Zahl d. Sitze im 

Gemeinderat 
   

   

   

   

 
d. Bürgerinitiativen u. ä. 
Bezeichnung Vorsitzende*r – Leiter*in Verhältnis zur Gemeinde 
   

   

   

 
 

 

 
26 
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5.  Übergabe- und Checklisten 

Vereine am Ort 
Name des 
Vereins 

besondere 
Aktivitäten 

Verhältnis zur 
Gemeinde 

Kontaktdaten der 
Vorsitzenden 
 

    

    

 
Gemeinsame Terminplanung oder sonstige regelmäßige Treffen: 
Wann – Wo – Wer lädt ein? 
 

 
Kontakte mit kirchlichen Einrichtungen/Partnerschaften 
Bezeichnung Anschrift Telefon/E-Mail Kontaktperson 
Partnergemeinde in  
……….. 

   

Patenschaftsopfer/ 
Patenkind 

   

Missionsopfer/ 
Projekt 

   

Diakonische 
Einrichtung 

   

Gemeindeglieder im 
Ausland 

   

 
 

   

 
Einrichtungen der Kirchengemeinde in Kooperation mit anderen Trägern 
Bezeichnung Ort/Gebäude Träger/ Leitung Kontaktdaten 
Kirchenpflege    

Kindergarten    

Gemeindehaus    

Jugendhaus    

Altenbegegnungs-
stätte 

   

Diakoniestation    

Krankenpflege-
station 
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5.  Übergabe- und Checklisten 

5.9. Checkliste für vakante Pfarrstellen 
 
Nach § 38 der KGO hat der/die Kirchenpfleger*in die Kassen- und Rechnungsführung sowie die 
laufenden Vermögensangelegenheiten der Kirchengemeinde zu besorgen. In der Regel wird er  
bzw. sie bei dieser Arbeit durch die beiden Vorsitzenden unterstützt. In der Vakanz kommen auf 
den Kirchengemeinderat, insbesondere die/den gewählte/n Vorsitzende/n und den/die 
Kirchenpfleger*in, verstärkt Aufgaben und Überwachungen in diesem Bereich zu. 
Nachfolgende Aufstellung soll eine Hilfe über die anfallenden Arbeiten geben. Der 
Kirchengemeinderat sollte die verschiedenen Zuständigkeiten festlegen. Die Aufstellung erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Je nach örtlichen Gegebenheiten sind zusätzliche Maßnahmen zu treffen. 
 

VOR AUSZUG 
Allgemeines 
Im Einvernehmen mit dem Pfarrer/der Pfarrerin veranlassen, dass Strom, Gas, Wasser 
sofort nach Auszug durch die Versorgungsunternehmen abgelesen werden 

 
Festlegen eines Termins zur Aufstellung des Übergabeprotokolls mit Stelleninhaber*in, 
Kirchenpfleger*in, ggf. Kämmerer*in, ggf. Vertreter*in der KVST, ggf. weitere Mitglieder 
des Kirchengemeinderats 
 
Schriftlich festhalten, welche Ersätze vom/von der Pfarrer*in zu leisten sind und 
anfordern, ggf. zur Verrechnung mit Forderungen des/der Pfarrers/Pfarrerin vormerken 
 

Gebäude 
Festlegen, wer folgende Aufgaben im Pfarrhaus übernimmt: (Name, Anschrift) 

 
a) Verwahrung der Schlüssel 
      Regelmäßige Lüftung, rechtzeitiges Schließen der Fenster bei Unwetter und Kälte 
b) Abstellen des Wassers und Leitungen entleeren (auf Leitungen im Dach- und 

Außenbereich achten) 
c) Pflegen des Gartens 
d) Reinigen des Gehwegs und Beachten der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht 

des Dienstwohnungsgrundstücks 
 

Verwaltung 
Wer ist zuständig: (Name, Anschrift) 
a) Entgegennahme der Post (Postamt benachrichtigen) 
b) Dienst- und Fachaufsicht für Mitarbeiter*innen 
 
 

BEIM AUSZUG 
Allgemeines 
Im Beisein von Pfarrer*in Feststellen der Zählerstände im Pfarrhaus von  
Strom………………..           Gas……………..           Wasser……………. 
 
Ermitteln des Heizölbestandes im Pfarrhaus           (……….Liter)                                  
und Festhalten des Tagespreises                (……………..Euro/pro Liter) 

Aufstellen des Übergabeprotokolls (siehe oben Ziffer 1.1.2) 

Abrechnung der Forderungen und Zahlungsverpflichtungen mit Pfarrer*in 
(Telefonersatz, Kleinreparaturen/Amtszimmerentschädigung, Heizöl, Reisekosten) 
 
Gebäude 
Schlüsselübergabe 
 

erledigt am 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………. 
 
 
 
 
 
 
 
……………. 
 
……………. 
 
……………. 

……………. 
 
……………. 
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      Regelmäßige Lüftung, rechtzeitiges Schließen der Fenster bei Unwetter und Kälte 
b) Abstellen des Wassers und Leitungen entleeren (auf Leitungen im Dach- und 

Außenbereich achten) 
c) Pflegen des Gartens 
d) Reinigen des Gehwegs und Beachten der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht 

des Dienstwohnungsgrundstücks 
 

Verwaltung 
Wer ist zuständig: (Name, Anschrift) 
a) Entgegennahme der Post (Postamt benachrichtigen) 
b) Dienst- und Fachaufsicht für Mitarbeiter*innen 
 
 

BEIM AUSZUG 
Allgemeines 
Im Beisein von Pfarrer*in Feststellen der Zählerstände im Pfarrhaus von  
Strom………………..           Gas……………..           Wasser……………. 
 
Ermitteln des Heizölbestandes im Pfarrhaus           (……….Liter)                                  
und Festhalten des Tagespreises                (……………..Euro/pro Liter) 

Aufstellen des Übergabeprotokolls (siehe oben Ziffer 1.1.2) 

Abrechnung der Forderungen und Zahlungsverpflichtungen mit Pfarrer*in 
(Telefonersatz, Kleinreparaturen/Amtszimmerentschädigung, Heizöl, Reisekosten) 
 
Gebäude 
Schlüsselübergabe 
 

erledigt am 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………. 
 
 
 
 
 
 
 
……………. 
 
……………. 
 
……………. 

……………. 
 
……………. 
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WÄHREND DER VAKANZ 
Allgemein 
 
Gebäude 
Dafür sorgen, dass die für die einzelnen Gebäude zuständigen Mitarbeiter (z.B. 
Mesner*in/Hausmeister*in) die volle Verantwortung wahrnehmen 

 
Festgestellte Schäden beheben oder durch Handwerker reparieren lassen 
Bewirtschaftungsbefugnis des Kirchengemeinderats beachten 
 
Rechtzeitig Heizmaterial für die vakante Zeit besorgen (größere Mengen Heizöl nur im 
Einvernehmen mit dem/der künftigen Stelleninhaber*in kaufen) 
 
Verwaltung 
Dafür sorgen, dass folgende Arbeiten erledigt werden: 
a) Regelmäßige jährliche Bauschau 
b) Außerordentlicher Kassensturz 
c) Einsichtnahme des monatlichen Kassensturzes 
d) Ordnungsgemäße Opferbehandlung 
e) Herbeiführen von Beschlüssen bei Neueinstellungen und Weitergabe der 

Personalunterlagen an Meldestelle. Beteiligung der Mitarbeitervertretung! 
f) Mitteilung von Änderungen im Personalbereich z.B. Eintritt, Austritt, Krankheit usw. 

an Meldestelle 
 

Haushaltsplan: Nach Genehmigung durch Kirchenbezirksausschuss zur Einsichtnahme 
durch die Gemeindeglieder auflegen und auf dem Steuerbeschluss beurkunden 

 
Für Kindergartenträger: Rücksprache mit Verwaltungsstelle, wer Antrag auf 
Personalkostenzuschuss an die Kommune bzw. den Landkreis stellt 
 
Bei Bauvorhaben: Rechtzeitig Zuschussanträge stellen (nach Rücksprache mit der 
Verwaltungsstelle) (z.B. Ausgleichsstock, Sonderzuweisungen, Landesdenkmalamt 
usw.) 
 
 

BEI EINZUG INS PFARRHAUS 
 

Allgemeines 
Veranlassen, dass vor dem Einzug Strom, Gas, Wasser vom Versorgungsunternehmen 
abgelesen werden 

 
Festhalten der Zählerstände zur Kontrolle von                                      
Strom…………………….. Gas…………………… Wasser…………..………… 
 
Ermitteln des Heizölbestandes im Beisein des/der neuen Stelleninhaber*in      
………………Liter (Tagespreis ……….. €/pro Liter) 
 
Aufstellen des Übergabeprotokolls (siehe oben Ziffer 1.1.2) 

 
 

Bei Fragen können Sie sich gerne an Ihre Verwaltungsstelle wenden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………. 
 
   
……………. 
 
 
……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
 
……………. 
 
……………. 
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5.10. Anleitung zur Erstellung eines Ausschreibungstextes* 
 
Liebe Mitglieder im Kirchengemeinderat bzw. im Besetzungsgremium? 
 
Dieses Formular soll Ihnen helfen, eine Stellenbeschreibung für Ihre Pfarrstelle zu formulieren. 
Zunächst klären Sie in einem internen Gespräch die Situation Ihrer Gemeinde. Danach geht es 
um Formulierungen, mit denen Sie Ihre Gemeinde, den Dienstauftrag und Ihre Erwartungen 
beschreiben. 
 

Stellenausschreibung 

Pfarrstelle 

Ort Dekanat 

 
 

I. Interne Klärungen für die Vorbereitung der Stellenausschreibung 

1. Wo liegen unsere Stärken? 
Was läuft „gut“ in der Gemeinde? 

Beschreiben Sie jene 
Punkte, die Ihnen 
gemeinsam besonders 
wichtig sind. 
 
 

 

 
2. Was uns schon immer ärgert 

(- oder ab und zu -) 
Offenheit an dieser Stelle 
schützt vor Aggressivität. 
Stellenwechsel enthält die 
Chance für Veränderung. 
 
 

 

 
3. Wohin wir uns bewegen wollen … 

Wie erhalten wir das Bestehende, wie nehmen wir unseren missionarischen Auftrag nach außen wahr? 
Überlegen Sie, welche 
„Zielgruppen“ am wenigsten 
erreicht werden. 
 
Nennen Sie Initiativen oder 
Projekte, die Sie 
gemeinsam angehen 
wollen. 
 
 

 

 
 
 

II. Entwurf einer Stellenbeschreibung 

1. Bürgerliche Gemeinde(n) 
 

Die vorgenannten 
Gesichtspunkte helfen 
Ihnen beim Formulieren der 
Stellenbeschreibung. 
 

 
 

2. Kirchengemeinde(n) 
 

 
 
 
 
 

 
 

3. Unsere Schwerpunkte 
 

Hier beschreiben Sie, wo 
Sie Schwerpunkte gesetzt 
haben und welche Sie in 
der Zukunft setzen wollen. 
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4. Unsere Partner 
 

Keine Gemeinde erreicht 
alle Menschen. 
Kooperation im Distrikt. 
Ökumene und weitere 
Zusammenarbeit mit 
Gemeinschaften, Gruppen, 
Vereinen und 
Organisationen. 

 

 
5. Dienstauftrag 

 
Antrag über den zurzeit 
gültigen Dienstauftrag. 
Beabsichtigte 
Veränderungen sollen 
genannt werden. 
 

 

 
6. Unsere Erwartungen 
 

Gefragt sind 
Fachkompetenzen, 
berufliche Schwerpunkte 
und besondere 
Begabungen. 
 

 

 
7. Wohnung und Schulverhältnisse 

 
Auch bei eingeschränktem 
Dienstauftrag muss die 
Frage der Dienstwohnung 
geklärt sein. 
 

 
 
Der zu versteuernde Mietwert (incl. Garage) beträgt zur Zeit € ………..(ohne Gewähr) 

 
8. Ansprechpartner*in am Ort 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

5.11. Vorlage für ein Informationsschreiben an Gottesdienstvertretungen, das 
an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen ist 

 
Sehr geehrte/r Herr/Frau X, 
 
vielen Dank, dass Sie den 

Gottesdienst in der …………………………………….. Kirche in ………………………………….. 
am Sonntag, den ………………………………………….., um  ……………………….Uhr  

übernehmen. 

 
Folgender liturgischer Ablauf ist bei uns üblich: 

- ……………. Uhr Glocken 

- Orgelvorspiel 

- Eingangslied 

- Eingangswort (Votum) 

- Amen der Gemeinde (gesungen/gesprochen) 

- Kurze Vorstellung der Vertretungsperson 

- Wochenspruch 

- Psalmgebet im Wechsel (bitte mit den Liedern durchgeben) – in unserer Gemeinde ist der 
Wechsel der Ganzverse/der Halbverse üblich. Dies wird jedes Mal entsprechend angesagt. 

- „Ehr sei dem Vater …“ (gesungen) 
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- Gebet und Stilles Gebet 

- Ggf. Kinderkirchkinder gehen für die Kinderkirche in anderen Raum. Dazu wird ein Lied 
(EG?) gesungen 

- Schriftlesung (durch KGR) 

- Wochenlied 

- Predigttext und Predigt 

- Lied nach der Predigt 

- Fürbittgebet (evtl. werden hier die Fürbitten für die Verstorbenen aufgenommen) 

- Vaterunser 

- Schlusslied 

- Abkündigungen (durch KGR, Kasualabkündigungen durch predigende Person) 

- Bitte um den Frieden (gesungen), in der Regel „Verleih uns Frieden“ (EG 421) 

- Segen und dreifaches Amen 

- Orgelnachspiel 

- Pfarrerin/Pfarrer und Kirchengemeinderat verabschieden die Gemeinde an der Tür 
 
Bitte beachten Sie: 

1. Die Lieder werden bei uns angesagt/nicht angesagt (ggf. differenzieren: Das Eingangslied 
wird nicht angesagt, alle anderen werden angesagt …). 

2. Bitte geben Sie die Lieder, die Schriftlesung und den Psalm spätestens am … (Wochentag) 
vor dem Gottesdienst an das Gemeindebüro durch. 

Frau/Herrn ……………………………………………………………………. 

Telefon und Mailadresse ……………………………………………………………………………. 
 
Frau/Herr ………………………………… gibt dies weiter an 

- den/die Mesner*in (Herr/Frau X, Tel-Nr. XXX, Mail:………) 
- den/die Kirchenmusiker*in (Herr/Frau X, Tel-Nr. XXX, Mail:………) 

- und an das Mitglied des KGR (Herr/Frau X, Tel-Nr. XXX, Mail:………), das eingeteilt ist für 
Schriftlesung und Abkündigung und das Sie am Sonntag in der Kirche begrüßen wird. 

Bitte melden Sie sich, sollte bei Ihnen ein Notfall eintreten, bei dem/der Mesner*in. 

 
Die Kasualabkündigungen liegen in der Sakristei. 
 
 
Danke für Ihren Dienst! 
 
Für Rückfragen sind wir erreichbar: ………………………………….. 
 
Freundliche Grüße 
 
………….. 
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5.14. Übergabeprotokoll beim Pfarrstellenwechsel 
 
(Verordnung des OKR über die Prüfung der Pfarramtsausstattung bei Stellenwechsel, vom 17. September 1990,  
AZ 15.70 Nr. 21, Abl. Bd. 54, Seite 260) 
 
Dekanat 
 
Kirchengemeinde 
 
Bisherige Stelleninhaberin/bisheriger Stelleninhaber 
 

Vakatur ab 
 

Anwesende bestellte Vertreterin/bestellter Vertreter der Kirchengemeinde bei der Übergabe 
(gewählte Vorsitzende/gewählter Vorsitzender, Kirchenpflegerin/Kirchenpfleger, Kirchengemeinderätin/Kirchengemeinderat) 
 
 
Übergeben werden: 
(bitte mit jeweiliger Anzahl auflisten) 

A. Amtsbereich 
________ Dienstsiegel Pfarramt 
________ Dienstsiegel Kirchengemeinde 
________ Pfarramtskalender 
________ Amtshandlungsverzeichnisse 
________ Verhandlungsbuch des KGR (KGR-Protokolle) 
________ Amtsblätter 
________ Vortragsbuch 
________ Registratur 
________ Archiv 
________ Gemeindegliederkarte/EDV-Listen 
________ Rechtssammlung 
 
B. Pfarramtskasse 
a) Barbestand ___________________________________________________________ 
b) Girokonto  ___________________________________________________________ 
c) Sparbücher ___________________________________________________________ 
d) Sonstige  ___________________________________________________________ 
 
C. Vasa Sacra 
Abendmahlsgerät 
________ Abendmahlskelche (Gemeinschaftskelche) 
________ Abendmahlskelche (Einzelkelche) 
________ Abendmahlskannen 
________ Hostiendosen 
________ Patenen (Hostienteller) 
________ Hausabendmahlsgerät 
 
Taufgerät 
________Taufkannen 
________Taufschalen 

 
D. Schlüssel 
Anzahl  Gebäude  Beschreibung/Räumlichkeiten etc. 
________ Pfarrhaus 
________ Garage 
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Übergeben Übernommen 

Übergeben Übernommen 

________ Kirche
________ Sakristei 
________ Alarmanlage 
________ Gemeindehaus 
________ Stahlschrank/Tresor 
________ Sonstige 
 
E. Technische Geräte 

 
________ PC 
________ Laptop 
________ Drucker 
________ Scanner 
________ Schreibmaschine 
________ Kopierer 
________ Fax 
________ Anrufbeantworter 
_____________________________________________________________________________ 
 
F. Sonstiges 
 
 
 
 
______________________________________   ______________________________________ 
bisherige/r Stelleninhaber*in                                          Vertreter*in der Kirchengemeinde 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum: 
 
 
 
Bei der Wiederbesetzung der Pfarrstelle ist dieses Protokoll ebenfalls bei der Übergabe an 
den/die neue/n Stelleninhaber*in anzuwenden und an den gegebenen Stellen abzuändern. 
 
Oben genanntes Protokoll wurde mit folgenden Änderungen übernommen: 
 
 
 
 
______________________________________   ______________________________________ 
bisherige/r Stelleninhaber*in                                          Vertreter/in der Kirchengemeinde 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum: 
 
 
 
 
Verteiler Übergabeprotokoll 
 
1 Ex. Bisherige/r Stelleninhaber*in 
1 Ex. Neue/r Stelleninhaber*in 
1 Ex. Pfarramtsakten 
1 Ex. Dekanatamt 
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5.15. Kontaktadressen für Auskünfte und Beratung 
 
Gemeindeberatung und Organisationsentwicklung in der Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg (GOW) 
Prozessbegleitung und Beratung bei Fragen der Gemeindeentwicklung und in 
Veränderungsprozessen 
Evangelisches Bildungszentrum 
Zentrum Gemeindeentwicklung und Ehrenamt 
Grüninger Straße 25, 70599 Stuttgart 
Tel. 0711 45804-9422 
* gemeindeberatung@elk-wue.de, www.gemeindeberatung.elk-wue.de  
 
Fachstelle Ehrenamt 
Beratung zur Förderung der Ehrenamtskultur und Ehrenamtskoordination 
Evangelisches Bildungszentrum 
Zentrum Gemeindeentwicklung und Ehrenamt 
Grüninger Straße 25, 70599 Stuttgart  
Tel. 0711 45804-9452 
* fachstelle.ehrenamt@elk-wue.de, www.ehrenamt.elk-wue.de  
 
Fachstelle Gottesdienst 
Beratung und Coaching in gottesdienstlichen Fragen 
Evangelisches Bildungszentrum Haus Birkach 
Grüninger Straße 25, 70599 Stuttgart 
Tel. 0711 45804-56 
* fachstelle.gottesdienst@elk-wue.de, www.fachstelle-gottesdienst.de  
 
Evang. Erwachsenen- und Familienbildung in Württemberg (EAEW)  
Zusammenschluss der Evang. Erwachsenen-, Familien- und Seniorenbildung in der 
Landeskirche, steht für lebensbegleitende Bildung 
Büchsenstraße 37/1, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711 229363-445, Fax 0711 229363-470 
* info@eaew.de, www.eaew.de  
 
Landesarbeitsgemeinschaft Evangelischer Seniorinnen und Senioren in Württemberg 
(LAGES) 
Büchsenstraße 37/1, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711 229363-462 oder -463, Fax 0711 229363-470 
www.lages-wue.de   
 
Evangelische Jugendarbeit in Württemberg (efw) 
Bezirksjugendpfarrerin/Bezirksjugendpfarrer und Bezirksjugendreferentinnen und -referenten 
und/oder das Evang. Jugendwerk in Württemberg 
Haeberlinstraße 1-3, 70563 Stuttgart 
Tel. 0711 9781-0, Fax 0711 9781-30 
* Info@ejwue.de, www.ejwue.de  
 
Evangelisches Frauen in Württemberg (EFW) 
Büchsenstraße 37/1 (CVJM-Haus), 70174 Stuttgart 
Tel. 0711 229363-220 
* efw@elk-wue.de, www.frauen-efw.de 
 
Evangelisches Männernetzwerk in Württemberg 
Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711 229363-257, Fax 0711 229363-345 
* fachstelle@emnw-maenner.de, www.emnw-maenner.de 
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5.  Übergabe- und Checklisten 

Landesverband für Kindergottesdienst 
Äxtlestraße 6, 70599 Stuttgart 
Tel. 0711 245993, Fax. 0711 2368380 
* kinderkirche@elk-wue.de, www.kinderkirche-wuerttemberg.de 
 
Diakonisches Werk in Württemberg 
Heilbronner Straße 180, 70191 Stuttgart 
Tel. 0711 1656-0 
www.diakonie-wuerttemberg.de 
 
Verband der Kirchenmusiker in Württemberg 
Gerokstraße 19, 70184 Stuttgart 
Tel. 0711 23719341-0 
www.kirchenmusik-wuerttemberg.de 
 
 
Die Landesstellen informieren über ihre Angebote (Tagungen, Arbeitshilfen usw.) meistens die 
Bezirksvertreter*innen. Diese geben die Informationen (häufig über den Verteiler des Dekanats) 
an die Pfarrämter weiter. Es ist deshalb wichtig, dass die Person, die die Pfarramtspost öffnet, 
Bescheid weiß, welche Mitarbeiterin/welcher Mitarbeiter die jeweiligen Informationen bekommt. 
Die Kontaktadressen der Bezirksbeauftragten können beim Dekanat erfragt werden. 
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Gott will, dass wir fröhlich seien,  
und hasst die Traurigkeit. 
Wenn er uns traurig haben wollte, 
gäbe er uns nicht die Sonne, 
den Mond und die anderen 
irdischen Genüsse, 
die er spendet zur Fröhlichkeit. 
 
Martin Luther 

Zentrum für Gemeindeentwicklung und Ehrenamt
Referat Kirchengemeinderatsarbeit
Hans-Martin Härter
Grüningerstraße 25
70599 Stuttgart
Tel. 0711 45804-9420/-9421
Hans-Martin.Haerter@elk-wue.de
www.kirchengemeinderatsarbeit.elk-wue.de

Zentrum Gemeindeentwicklung und Ehrenamt
Referat Kirchengemeinderatsarbeit

Hans-Martin Härter
Grüningerstraße 25
70599 Stuttgart
Tel 0711 45804-9420
und  0711 45804-9421

hans-martin.haerter@elk-wue.de
www.kirchengemeinderatsarbeit.elk-wue.de


